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ADie Mischehe
Hans Wulf S] z  d  A E
Es ann keine rage Das Mischehenproblem belastet Deutschland das Ver-
hältnıs der katholischen un: evangelischen Christen, gEeNAUCT der katholischen
Kırche und der Kırchen der reformatorischen Bekenntnisse! Die vielen evangeli- äschen Stimmen beweisen 65S; SO 1ST eLIw2 Oberkirchenrat Hugo Schnell der Ansıicht,
daß INa  $ ‚nicht die Einheit aller Christen beschwören und gleichzeitig die Miısch-
ehen ein echt beugen (kann), das gegenreformatorischen Geist un
den konfessionellen Hader geradezu provoziert  «“ 2 Die Kirchenleitung der Ver-

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands erklärte Z selben Pro-
blem, 99 sc1 unverständlich da{ß die unumgängliche Revısıon des Mischehenrechts
der römisch-katholischen Kırche verzogert werde. Gerade zutrieden-
stellenden Änderung der Mischehenpraxıs, die das Zusammenleben evangelischer
und katholischer Christen untragbar belastet könne sıch die ökumenische Auf-

Sgeschlossenheit der römisch katholischen Kırche erweısen“ 3 Auch VOoOr ku-
menischen Forum wurde die Frage DE Auft der Vıerten Weltkonferenz für
Glauben und Kirchenverfassung, die Juli 1963 Montreal] gehalten wurde, E}

führte Roger Mehl Aus: „Solange diese (katholische) Kırche die den Kirchen der
Reformatıion vollzogene Eheschließung für nul] und nıchtig erklärt wird eSs diesen
schwer allen, MILIt Rom wahren ökumenischen Gespräch gelangen;
enn eine solche Haltung aßt darauf schließen, daß die katholische Kırche ıcht A
samtlıche Schlufsfolgerungen Aaus dem Daseın Gemeinschaft VO  e} Getauften
zieht. An dem Tage, dem dıe katholische Kirche authören WIr'!  d diejenıgen ihrer
Kınder exkommunizieren, die Miıschehe den Segen Protestantl-

leuchten.:
Eınige Zahlen für dreiı Banz verschiedene Gebiete der Bundesrepublik das Problem noch deutlicher be-

7

1963 wurden Bıstum Münster 427 Ehen nach katcholischem 1tus geschlossen. Davon 3057 Mischehen,
also 1/ 0/9

In der ta| München wurden gleichen Jahr 7264 Ehen nach katholischem Rıtus geschlossen, VO:! denen
1275 Mıschehen aAIrCchH, also ebenfalls 17,5 %0 Für die rechte Beurteilung der Mısche enfrage besagen diese Zahlen
jedoch nıcht viel Das Problem wird sSCINCT Schärfe erst ıchtbar, WCNnN maäa: weiß, daß München außer den
1275 katholisch geschlossenen Mischehen 2205 weıitilereMischehen nıcht nach katholischem Rıtus geschlossen wurden. Es
stehen also in München den 5489 [C1IMN katholischen Ehen tatsächlich 3477 Mischehen gegenüber. Anders ausgedrückt:
Von 15 455 katholischen Ehepartnern BINZSCH 3477 eıne Mischehe C1IN, ELW W Ü7 A /

Bei der hohen Zahl der nıchtkatrtholisch peILrauUuTICN Mıschehen MU: allerdings berücksichtigt werden, daß
669 Fällen katholischie Eheschließung überhaupt nıchrt möglıich Wäal, vermutlıch weil der CINEG Teıl geschieden - WAar.

Die Zahlen der Lvang. Luch Landeskirche Bayerns sind tolgende: 1962 fanden der Vvang.-„Luch Landeskirche
Bayerns INSKCSAaML 5272 Irauungen 9 VO denen 487 3 Mischehen aArcnh, also B Ug

Für die treundliche Überlassung der einschlägigen Zahlen danken wır dem vang-Luth. Landeskirchenrat
München den Ordinariaten München und ünster.

Zitiert nach Christ und Weltr, 17 (1964), Nr 7
Lutherische Monatshefte, (1964) 4

Stimmen 174



S1'  ne€e u son
as es cQh erd auch eineder obje IV { Bedingul ökumen

S\ se1in.  « ı4 Man hat eine Neuregelung der kirchenrechtlichen Best ber
Eingehen « Mischehe Zu„Testfall“ S, für die Echtheitder ökumenischen
Gesinnung der katholischen Kirche gemacht.
Gewiıf das Problem 1ı1STt schmerzlich un dringlıch. Dennoch kommt 6S un  n (0) 8

als habe INa  3 es „hochgespielt“ 9 und ZWar ausGründen, die nıcht NUur der DastOora-
len Sorge der Landeskirchen und dem Wıllen ZzuU ökumenischen Gespräch ent-
Nn. Man darf doch icht verkennen, dafß C116 Änderung des für die Gesamt-
kirche geltenden Rechts für diese eine Reıihe von schwerwiegenden Fragen
3  1t sıch bringt. Es SCc1 auch daran CTNNETT, dafß eine nachkonziliare Reform des

e  r Kiırchenrechts geplant ıIST; dabei wird sıcherlich auch das Eherecht 1931401 ftormuliert
werden.
Wichtiger und für die katholische Kirche ı8 ökumenischen ınn hılfreich WareSn S, WeNn unls einheitlicher und deutlicher gESART würde, WIeC die Kırchen der Re-

formation dıe Ehe ıhren verschiedenen Rücksichten theologisch beurteilen
nd welche Konsequenzen S1e Aaus dieser Beurteilung praktisch zıiehen. Daraus

würde erst die Schwere des Problems sichtbar. Man nehme Nnur einmal fol-
gende AÄußerung PrOoM1nNenNteEN evangelischen Kirchenführers: 1€ Einsicht

den geistlıchen Charakter der Lehre un Weıisung des hat der evangelı-
schen Kırche unmöglıch gemacht, aus den bıblischen Sitzen ber die EhescheidungO

eın allgemein verbindliches Gesetz VO  $ der Unscheidbarkeit der Ehe herzuleiten.
Die rage der Wiederverheiratung,insbesondere die heute 1e] verhandelte Frage

der Wiedertrauung geschiedener Christen, wırd VO  =) den Ethikern ebenso beant-
WIC die Frage der Ehescheidung. Auch 1er annn es eın generelles Nein

oder Ja geben, enn auch 1er muß ı jedem Fall ZAUS seelsorgerlicher Verantwor-
tung eine geistliche Entscheidung getroffen werden. Dieser Erkenntnis haben auch
die ‚kırchliıchen Lebensordnungen‘, 1e 1 en evangelischen Kirchen Deutschlands

den etzten Jahren Neu erlassen worden sind, durchweg Ausdruck gegeben.“ ®
Solche Sitze stehen ıcht vereinzelt da;: SIC erschweren eine Lösungder Mischehen-
_frage. Denn der erfahrene S_eelsorger weıßß, dafß die tatsächliche Möglichkeit
Ehescheidung und die kırchliche Trauung VO  } Geschiedenen bei iıcht wenı1ıgen -
_ evangelischen Christen als selbstverständliche Bedingung ı den Ehewillen ein-

_ gehen. Damıt ı1ST 186er aber ıcht mehr absolut..Die darauf basiıerende „Ehe“ WAaTrTre

nach dem katholischen Glaubensverständnis einfachhin nichtig. Wıe soll das katho-
lische Eherecht solchen ıcht aus der Luft gegriffenen Fällen begegnen?

A  E  ERE

Roger ehl Der gegenwartige Stand der kumenischen Bewegung, kumenische Rundschau, 13 (1964) 10.
5 Auf die Frage: „Was ann das Konzil . Lun, die christliche Einheit tördern?“ antwortietie Prof.

Schlink: „Dıiıe Testfrage für das allgemeine Bewufßtsein der Christen1 Deutschland 1SE zweiıftfellos das Problem der
Mischehen“ Lutherische Monatshefte, (1962) 262—-263

g Joachim Beckmann, Evangelisches Soziallexikon, Stuttgart Sp. 300. Vgl Ehe Uun! Ehescheidung (Ham-
burg



N

k h
Ka olı icht be da

Mische ble besonnen > S an SC damit 1Ne
alle SeıtenangemeSsSCHEC pastoraleundrechtlicheLösung gefunden werde.

Dıe Ehe Glaubensverständnis
Was ı1STt nach katholischem Glaubensverständnis die Ehe? 1e 11StVon ihrem

tural-kreatürlichen Wesen un damit Von Gott her die dauernde Lebensg
schaft « Mannes und Frau, die sıch 1 Leibe sexuell außert n  1
fruchtbar wırd Diese ] der Geschlechtsdifferenz des Menschen wurzelnd NnNatu
hafte Lebensgestalt Urbild mıtmenschlicher Gemeinschaft überhaupt Instıituti

der sıch die Liebe VO  (} Mann und rau Hınblick auf diese selbst und auf
Fruchtbarwerden ı ınd endgültig irdisch verfaßt, verwirklicht un: verleibli_ch
iSt für die Getauften VON Christus ZUur Würde Sakraments erhoben worde

Zeichen des Heıls, das CGottes Gnade wirklichenthält un wırksam
teilt. Der Ehe Christen CIMNEL VO  $ daher ein doppelter inn: ein natürli
weltiımmanenter und ein gnadenhaft-welttranszendenter. 1€ ]1St innerweltlich
volle Lebensform, weıl tiefste und fruchtbarste Gemeinschaft des Menschen,
NUr lıebenden Miteinandersein sıch selbst kommen VEIMAaS. Aller
wiıird iıhre Gestalt ı der tatsächlichen erbsündigen Verfaßrtcheitdes Mensch
ıcht ungebrochen erreicht Gie hat überdies gnadenhaft auf (sott bezogene

die Ewigkeit des Menschen hineinreichenden Sınn, sofern s1ie für die Getaufte
der ÖOrt der liebenden Selbstmitteilung (Gottes den Verheirateten 1SEt. Sıe

religiöse Geheimnis, VO  w} dem der Apostel Paulus Sagt, dafß es gyroß sel%l ©
Sape 6S bezug auf Christus und die Kıiırche“ (Eph d 532)

Das eCine un einfältige Geheimnis der sakramentalen Ehe öfftnet sich 3 ZW '
facher Hinsicht, ı öffentlichen nd  1 Bereich.,. Diechristliıche
Gatten machen (erstens) ı ıhrer Ehe den endgültigen Bund VvVon Gott und Mens

der Kirche und VOTLF der Oftentlichkeit der Welt zeichenhaft sıchtbar und
wirklichen iıh (zweıtens) iıhrem Ort und ıhrem Teil ı ıhrer ehelichen
bundenheit. insofern die Gnade des Ehesakraments i der Heilung und Heiligung
der ehelichen Liebe durch deren Einbeziehung das Mysterium der Liebe Christi

C1IDDeETr Kırche und darin un dadurch Gottes ZUuUr Welt besteht. Wenn ma  —$

das Wesen der christlichen Ehe bedenkt, 1ST I8 etztlich begründender Grund Go
selbst. Sıe gründet als Schöpfungswirklichkeit ı Gott. Dıiese ı1STt ein notwendig VOor

AaUSBESETZTLES Moment der alles Kreatürliche umgreifenden Heılsordnung, die, durch
denselben Gott ı Christus gestiftet, die Welt „durch die Kirche“ (EpA 3, 10) f
ihr endgültiges Heil hın erlöst und eschatologisch vollendet. Diese Vollendung
reicht VO  ] Gott ı schon gEMECINTES Ziel ı der Gestalt des endgültig
hüllten hochzeitlichen Bundes VO  e} Gott und Mensch, dessen Grundlage Chriıs
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heißt Auf diesen Bund hin ı1St die Ehe ursprünglich bezogen, dieses Bundes
wiıllen un als sein Abbild ı1ST S1C Zzuerst und zuletzt von Gott zewollt.

Der einzelne übernimmt die eheliche Lebenstorm durch CISCHNC und freie, durch
keine andere nNnstanz vertretbare, ı rechter Ordnung geäiußerte Entscheidung: In
solcher Außerung des Wıiıllens ZUFC Ehe werden urchaus re VO Menschen Aaus

unverfügbaren Wesensstrukturen übernommen. Der einzelne 1SE gewiß freı
heıraten, hat aber geheiratet ann 1St N ıhm iıcht erlaubt, nach subjektiver
Willkür ber die Ordnung der Ehe verfügen Er 1ST a das Wesensgesetz dieser
Institution sittlich gebunden? Weıl 1U  e} f  13r dıe Getautften die Ehe gemäß der An-
ordnung Gottes SIn Sakrament 180 empfangen diese durch die Außerung des Wil-
lens Zur Ehe, WenNnn dieser rechtmäßig geschieht die sakramentale Gnade
Eigentlicher Spender dieses WI1e aller Sakramente 1STt die Kirche S1IC außert und VCT-

wirklıcht iıhren Spenderwillen Ja der ZUr Ehe bereiten Partner. Dafiß diese sıch
das. Ehesakrament „einander“ spenden, 1ST eiNe abgekürzte und leicht mıßver-
ständliche Redeweise.
In diesem Zusammenhang 115 Nnun die Form der Außerung des Ehewillensbe-

deutsam. Und das einmal von der Tatsache er, daß die Kırche ber die konkrete
Art un Weiıse der Sakramentenspendung, die C1Nn öffentlich-kultischer Akt, eine

lıturgische Funktion Sinne 1ST ehinden hat dafß die rechtmäßige
orm Bedingung der Gültigkeit für den Empfang des Sakraments überhaupt 15
Dann der soz1alen Bedeutsamkeit der Ehe selbst Ehe 1ST icht NUr etwaıa4s

Privates, ondern hat unabdingbar als Ort VO  ; Zeugung und Geburt Bedeutung
für die menschliche Gesellschaft Sıe bezieht sıch auch auf die öffentlich-rechtlich
verfaßten Institutionen von Staat un Kırche Vor diesen muß die Ehe rechts-
notorisch gemacht werden. Klandestine Ehen sSin  d gesellschaftlich VOÜbel Rechts-
notorisch un Eerst jeder Hinsıcht unauflöslich wird die Ehe, wenn sSie

formgerecht geschlossen wird: das Cesetz der orm wırd aber zuletzt bestimmt
durch die gesellschaftlichen Autorıitäten. Fur den katholischen Christen wiırd die
Ehe ann gültig geschlossen, WenNnn der Pfarrer des Eheschließungsortes (oder sein

Delegierter) der Außerung des Ehewillens aktıv ASSISTLIErTt und Z W el Zeugen diesen
rechtsverbindlich bezeugen können (can Eıne solche 1ST kiırchenrechrtlich e1in

INa  1um CIn VO  e der Kırche ratıfizierte Ehe Man edenke aller-
dıngs 1er auch daß nach Can: 1098 auch C1iNeC kanonisch gültige Ehe hne Assıstenz
des Priesters NUr IN1E Z WE1 Zeugen möglich 1ST für den Fall da der Pfarrer, bzw.
der Ortsordinarius der der VO  —3 ihnen delegierte Priester hne schweren Nachteıil
nıcht haben der erreichen S1N. Der Kanon Z W el Fälle die Todes-
gefahr und den Fall daß WEN1ISSTICENS ganzch Monat lang eın trauungsberech-
tigter Priester Zur Verfügung steht.

7 Werner Elert, Das cQhristliche Ethos (Tübingen 124. Elert ürchtet die Stabilität der Ehen, die allein
- Vertragswillen der Partner begründet werden. Er ZIiTUIert für Ansıcht das Wort Fichtes, sich „Eheleute
selbst IN freiem Wıllen scheiden, WIeC sıch ML freiem Wiıllen verbunden haben“
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Um die Problematikder Mischehe j angemessener Weiseerörtern können,
müssen WIr noch das reformatorische Verständnis erwähnen. Es ı15T das ıcht Zanz
leicht. Wenzel Lohff schreibt ber die „Ehe nach evangelischer Auffassung“: „Wer
es unternımmt, nach der evangelischen Lehre VO  $ der Ehe fragen, annn bei der
Vielzahl VO  m} Auffassungen un Posıtionen, 1e 1 der evangelischen Oftentlich-
eıt finden sınd, Verwirrung geraten. Angesichts der geschlossenen Konzep-
LILON der römischen Kırche i1St dieser Eindruck besonders stark Immerhin dürften
bezüglıch des evangelischen Eheverständnisses VOTr allem Z.WC1 Liınıen ter-
scheiden SC1N, S16 verneinend-polemische nd«C1IHE bejahend-religiöse. Für Luther
Wr die Ehe bekanntlich eın Sakrament. ”  1E Ehe ı1ST C1in azußerlich eiblich Dıng
WIC andere weltliche Hantıerungen“ Cin „weltlich Geschäft“, Cin „Außerlich welt-
lich Dıng“ 1€e gehört ı den Bereich des weltlichen Regıiments, 1 sC1in Reıich ;ZUr

Linken. 1e 11IST 1in öftentlicher Stand (status OeCONOM1CUS), der weltlichen Obrig-
eıt überantwortet. Auch Calvin den sakramentalen Charakter der christ-
lıchen Ehe „Gewiß, der Ehestand ı1ST CIME gute und heilige Ordnung Gottes; aber
auch der Ackerbau, das Häuserbauen, das Schuster- un Barbierhandwerk sınd
rechtmäßige Ordnungen CGottes und trotzdem keine Sakramente.“ 11 Anderseits ı1STt
die Ehe Stiftung des Schöpfergottes, ja für Luther C1inNn Heilszeichen. - ]Das
Sakrament Deilnes lieben Sohnes Jesu Christ1ı un der Kirchen, seiner Braut darin
bezeichnet CC Diese heilstheologische Sıcht hat, WIC sıch versteht, VOFTr allem arl
Barth ausdrücklich ausgearbeıitet Für ihn 1ST der Bund Gottes MIt den Menschen
etzter Grund der Ehe Er fragt: „Woher das alttestamentliche Wıssen die
Würde des geschlechtlichen Verhältnisses? Dıeses Wıssen, das es erlaubt un DC-
bietet dem heiligen Verhältnis Gott und Israel dieses iınnergeschöpfliche Ver-
hältnis wıederzuerkennen? Das Neue "Testament antwortet: Im Anfang WAafr, der

un eigentliche Gegenstand VO  3 Gottes Willen, Plan un Erwählung der
iNnNNere Grund der Schöpfung der Bund 7zwischen eSsus Christus und seiner Ge-
meinde. Er, dieser Bund, 1ST das Urbild des alttestamentlichen Urbilds: Jahve un
Israel, und also CI, dieser Bund, das Urbild des Verhältnisses Von Mann nd
TAuU: Die Lutheraner lehnen gemäfß ihrer Zwei-Reiche-Lehre diese christologi-
sche Begründung der Ehe1] allgemeinen b Sıe lassen S1C allein ı der Schöpfungs-
ordnung verankert SCiIHL, So g Werner Elert „Wenn WITLTE nunmehr VO  a} christ-
licher Ehe sprechen, heißt das nicht, dafß die Ehe heute als Ordnung
deres Ware als As-JUS naturale. 1e 11STE vielmehr auch für den Christen nach W1ie

VOT Ethos dem (zesetz. ber gerade darın, da{ß SIC und ıcht anders Ver-

standen wırd besteht ihre Christlichkeit Diese Meinung wırd iıcht VO  3 allen

enzel Lohff Die Ehe nach evangelıscher Auffassung, Ehe un: Ehescheidung, Ä°)
o II 283 I11 205 11 Inst 19 34

Katechismus, Traubüchlein, Die Bekenntnisschriften der evangelisch lutherischen Kirche (Göttingen
534
Kırchliche Dogmatik, 361

14 Werner Elert A
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Christo‘ undbemerktdazu: „Diese Seıite neutestamentlichen sensschau

Ehe, ihre eigentümliche Christusbeziehung 1ı Sınne von Eph5; 13 5 -
ird VOo  3 Luther und den lutherischen Bekenntnisschriften ıWECN1ISCI betont Die-

ses Zurücktreten derPerspektive VO  e} Eph Dr PÄD e 1STt Aaus ıhrer berechtigten
Ablehnung der Auffassung der Ehe als Sakramentes verstehen.“

Dıe Fragwürdigkeit der Mischehe

VWer das dargelegte Glaubensverständnis Von der Ehe der Gemeinsamkeit
und Unterschiedenheit der christlichen Bekenntnisse verstanden hat wiırd leicht
begreifen, daß die Mischehe alle christlichen Glaubensgemeinschaften VOT eine

überaus schmerzliche Problematik stellt. Den Mischehen CISNEL C1inNne tiefe Frag-
würdigkeit. Diese WIr allerdings VO  3 der katholischen Kırche und den Kırchen
der Reformation verschieden gedeutet.

Die Problematik der Mischehe betrifft nach katholischer Ansıcht sowohl den
‚

weltimmanenten als auch den welttranszendenten ınn der Ehe Ehe die
dauernde Lebensgemeinschaft geschlechtsdifferenzierter Partner, die sıch sexuell
außertun verwirklicht. Jle Dımensionen menschlicher Exıistenz sind 1ı ıhr be-
trofften un beansprucht. Dıie ı tiefsten prägende orm dieser Lebensgemeinschaft,
die EerTrst der „Partnerschaftsehe“ HAaNzZ S1C selber wırd 1ST JeN«C Liebe, ı der sıch
Personen unterscheiden und Es annn un soll iıcht bestritten werden, daß
es 1 der Ehe viele Punkte rein natürlichen Einvernehmens Zibt, Von denen
praktisch der Erfolg der Mißerfolg Ehe abhängt. Doch annn ebensoweni1g
gé1eugnet werden, daß CIa Unterschied ı der grundlegendsten Haltung des Men-
schen, nämlıch ı seinem Verständnis VO  3 Gott, Mensch und Welt und deren CN-

Bezogenheit der innersten Anlage der Ehe auf Gemeinsamkeit hın wıder-
spricht und die Ehe belasten muß und 1€es5 mehr, Je mehr siıch die CGatten
bemühen, SCMEINSAM Aaus grundlegenden Werten leben IDiese schon natürliche
Problematik der Mischehe wıird sıch noch vertiefen, wenn die relig1iös-sakramen-
tale Seıite VO katholischen Ehepartner Mwird Unter dieser Rück-
sıcht hat die Fragwürdigkeit der Miıschehe ein doppeltes Gesicht: Wenn un weil
die christliche Ehe Zeichen für das Geheimnis des un durch die Kırche sıch Ver-

wirklichenden hochzeitlichen Bundes Cottes MIt der Menschheit VOT der Oftent-
ichkeit der Welr 1IST wırd mMan unschwer erkennen, daß diıe Intensıität, dıe Leucht-
kraft des Zeichens abnehmen MuUu Wenn der Partner diese Sakramentalität
nıcht erkennt und anerkennt. Dazu kommt noch daß der katholische Partner
Getahr die Wiırklichkeit, die die Ehe als Heilszeichen objektiv WE

CI hingebend WCN1SCI persönlıch und existenziell erfüllen. Das alles aber IN1N-

Ernst Kinder, Die Ehe, Sucker, Lell Nitzschke, Die Mischehe (Göttingen 27—28
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Erde“, „Stadtauf demBerge“ un: „LichtderWelt“ (Mt D 1316 se1in hat.
he i1STt weiliter Ort der Selbstmitteilung CGottes für die Gatten, eben ı un durch

ıhre Ehe Au  B- VO  e} dieser Rücksicht er ı1IST die Mischeheproblematisch, ganz ab-
gesehen VO  3 der relıg1ösen Gestaltung des Alltags: ı Gebet, ı SCMEINSAMEN
Gottesdienst, dem Empfang der Sakramente, zumal des des Altares, dem Verständ
115 der Ehe, der Ordnung des ehelichen Lebens selbst, der Kındererziehung us

Dıie sakramentale Gnade wiırkt gewiiß Aaus der raft (Cottes allein un hängt als
solche weder vonder Subjektivität des Spenders des Sakramentes noch VO  3

des Empfängers ab: beide IMNMUuSsSenNn NUur den Wıllen aben, ein Sakrament Sp
den und empfangen. Das besagt aber nicht, daß das Sakrament hne Cin gläu-
biges Sıch Offnen, hne u, Überwindung schwer sündhaften Willens,
fruchtbar empfangen und subjektiv wırksam werden könnte. Die Disposition
des Empfängers 1STt vew1ß icht Ursache der (objektiven) sakramentalen Wıirksam
keit, wohl 1aber unabdingbare Voraussetzung des Ankommens der Gnade
menschlichen Herzen. Sakramente wirken eben ıcht magisch, sondern die sakra-
mentale Gnade muß, damıiıt S1IC den Grund der Person erreicht, personal übernom
inen werden, W as wıederum AaUuUs unverdienter Gnade geschieht Als Gnade, 1e ı

sakramentalen Ehe angeboten wırd 1ST S1C gewiß VvVon jedem als dem einzel-
nNnen anzunehmen. In solcher Annahme 1ST jeder unvertretbar. Die Wılligkeit an

nehmen, die Tiefe der Disposıition, die Radıkalitätr des Sich-Oftnens hängen aber e  5

auch VO  e} der Heılssorge des jeweiligen ehelichen Partners aAb Der C1inNe hat den
andern anzurufen, jeder hat sich dıe Seele des andern SOrg«en, un das ıch
NUr allgemeinen Sınn, sondern jer Hınblick auf die persönliche nad
des Ehesakramentes. Das alles a1b wird psychologisch erschwert, wenn iıcht 508
verhindert, wenn und weıl die Ehepartner ı Glauben, 1er verstanden als DC-
glaubte göttliche Wirklichkeit selbst (fides QUuaCl creditur), nıcht ı allen Stücken
und ausdrück lich erzens und Sınnes sind. Au wenn zuzugeben 150
dafs ı Glaubensakt selbst es qUa creditur) Gläubige verschiedensten Bekenn
N1sSses Entscheidenden miteinander übereinstimmen, WEN1ISSLIENS insotfern siıch
der (SOft der Offenbarung dem Gläubigen schenkt: darın ı1ST aber alle Glaubens-
wirklichkeit einschlufiweise anwesend.

Wer die doppelte Problematık der Mischehe, die sıch auf den weltimmanenten
und welttranszendenten innn der Ehe bezieht bedenkt, wırd begreifen,
die katholische Kırche ıhres Heilsauftrags wiıllen VOTLT dem Eingehen
Mischehe un S1IC siıch verbietet. Nur wer der Kırche iıhre seelsorgerliche
Verantwortung und darın ihren gehorsamfordernden Anspruch bestreıitet, wird
re Heıilssorge bezüglich der Mischehe iıcht erkennen und anerkennen.
Auch die evangelischen Kirchen der verschiedensten Bekenntnisse W155CenMN Aaus

religiösen Gründen die Fragwürdigkeit ıder Mischehe. Soerklärt Dombois
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eindeutig:„Alle Kıiırchen verbietender widerratenernstlich die Mischehe als dem
Wesen der FEhe als umfassender Vergemeinschaftung widersprechend, der
Gefahr der Indiferenz und der Gefährdung der relig1ösen Kindererziehung i
ihrem Sınne. Sıe gehen mIi1t verschiedenen Miıtteln VOT, mMuUusSsen aberdie ungemischte
Ehe als Zıel] und Regel festhalten Ahnlıch Friedrich: „Die Kontessionsver-
schiedenheit der Ehegatten widerstreitet der Natur der Ehe als der seelıisch und
eiblich INNıgsten Gemeinschaft Di1e evangelısche Kirche hat darum VO  3 jeher VOLTr

der Miıschehe ZEeEWArNT &“ 17 Endlich heißt 6S der Erklärung der Lutherischen
Bischofskonferenz“ (1958) Wer C1iNeE Mischehe eingeht eine schwere Last
auf sıch Nichts verbindet die Eheleute fest WI1IC die Einmütigkeıt Glauben.
Die Zugehörigkeit verschiedenen Konfessionen macht 6S den Eheleuten oft
schwer, ZUrFr vollen NnNeren Gemeinschaft kommen und ihrem Bekenntnis Lreu

bleiben Wer Glaubensleben SC1INEer Kırche lebendig Anteıl wiıird D
rade der Mischehe der Verschiedenheit der Konfessionen leiden Unter-
schätzt die schwere ASt der Mischehe nıcht! Verachtet ıcht das hohe Gut des
SEMEINSAMEN Glaubens ı der Ehe.“ In aÜhnlicher Weıise auch die Evan-
gelische Kirche der Unıion Or dem Eingehen Mischehe!®.. Wenn INa  —$ diese
Außerungen lıest, wıird INan erkennen, da{ß 2uch evangelischer Sıcht Aaus ZWC1

Gründen VOT der Mischehe geWarnt wiırd einmal]l Hınblick auf den natürlichen
1iInn der Ehe, die auf ungebrochene Gemeinschaft der (jatten angelegt 1ST annn

Hınblick auftf das gläubig-kirchliche Leben, dem die Famaiuılie verpflichtet 1SE.

Iso auch die evangelischen Kiırchen siınd WIC die katholische Kırche der
Ansıcht, da{fß der Mischehe der weltimmanente und der welttranszendente 1nnn
der Ehe rage gestellt 1SEt, Deshalb das berechtigte Unbehagen ber SI

Kıirche und Mıiıschehe

Weıl die katholische Kırche die Mischehe objektiv als heilsgefährdend ansıeht
daß auch andere Omente der konkreten Ehe das ebenfalls se1in können, wiıird
damıt keineswegs geleugnet darum S1C ıcht 11Ur allgemeinen davor,
sondern sucht S1C auch verhindern Das geschieht zunächst IMI rechtlichen Mit-
teln, Mischehenrecht Danach siınd Mischehen 1nn der Bekenntnisverschie-
denheıt Getaufter (mıxta religi0) StreNg (sever1ıssıme) verboten (can. Von
diesem (aufschiebenden) Ehehindernis annn allerdings dreitachen
Vorbehalt dıspensiert werden (Erstens) „INUSSCH gerechte un gewichtige Gründe für
eiINEC Dispens sprechen die Gefahr, daß die Ehe nıchtkatholisch geschlossen
WIr (zweıtens) muß der nıchtkatholische Partner versprechen, VOoO  3 seiNemM (jJat-
ten die Gefahr des Glaubensabfalls ternzuhalten; (drıttens) IMNUSSCH el Partner

RGGS3 Sp 963
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Lutherische Monatshefte (1962) 256—257,
19 Aus den Lebensordnungen der Landeskirchen, 11  = Sucker, Lell, Nitzschke 410.
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zusichern, daß alle Kinder, die ausder Ehe geboren werden, katholisch getauft und
CErZOSCHN werden. Esgenugt daß diese Versprechen gegeben werden: darf
vielmehr 'nur ann dıspensiert werden, wenn moralische Gewißheit besteht, daß
SIC auch gehalten werden.“ Die enannten Versprechen INnussen gewöhnlıch (regu-
larıter) schriftlich gegeben werden (can. UÜberdies ann die Miıschehe gültig
NUur, Wenn WITFr VO Sonderfall des Can. 1098 absehen, VOrFr dem katholischen Forum,

1, VOr dem Pfarrer des Eheschließungsortes (oder SC1NESs Delegierten) un WCN1$-
7 W el Zeugen geschlossen werden (can 1094 und Noch CTE Vorschrift

se1ı erwähnt Der katholische Partner wırd verpflichtet kluger Weiıse S1C}
die Konversion des nıchtkatholischen (zatten bemühen (can.

uch die evangelıschen Landeskirchen versuchten das Mischehenproblem recht-
lıch den rıft bekommen?! Allgemein werden VO  —$ ıhnen die evangelisch-
kırchliche Trauung un die evangelische Erziehung aller Kinder verlangt Wenn
ein evangelischer Christ sıch AazZzu iıcht verstehen sollte, hat bestimmte Rechts-
folgen tragen, WIC Z.. Ausschlufß VO aktıven und Wahlrecht,; VO  e}

bestimmten kırchlichen Diensten, VO Patenamt der anderen kıirchlichen ech-
ten Am weıtfestien geht ier ohl die Evangelısch-Lutherische Kırche Bayerns Sie
erklärt ihrer Kıirchlichen Lebensordnung“ (1922) Wer als Glied EV.

gelıschen Gemeinde sıch be1 seiner Eheschliefßung verpflichtet Kınder Samt-
lıch anderen Konfession als der seinNnen erziehen lassen, dem wırd die
Trauung versagt Eın Kirchenglied das be1 seiNer Eheschließung der Spater
die Erziehung scinNner Kınder beiderlei Geschlechts anderen Bekenntnis als
dem seinen bestimmt oder zuläßt wiıird durch Kırchenvorstandsbeschluß des Rechts
verlustig erklärt, kırchlichen Vertretungen wählen der gewählt werden
und ate NSC1H. Seiıne kirchliche Beerdigung wırd schlichter VWeıse IN-
T CH: Wer bei UÜbernahme solchen Verpflichtung sıch der Forderung
Eıdes oder ÜAhnlichen Versicherung unterwirft, der Sagt S1 damıt Von der
Evangelischen Kirche los und wırd iıcht mehr als Gemeindeglied betrachtet Vor-
AuUSSCELZUNgG für dıe Gewährung der evangelischen Trauung kontessionel] gemisch-
ter Paare 1ST die schrif#tliche Erklärung beider Teile, die Aaus der Ehe hervorgehen-
den Kinder evangelisch erziehen. 6 Man sıeht, diese Bestimmungen sind durch-
Aaus dem katholischen Kirchenrecht nachgebildet Wır können dieser Sache dem
Urteil VO  e} Erık Wolf LLUT ustimmen Be1 den Mischehen gelten die gleichen
Prinzıpien WI1e katholischen Bereich e“ 03 Allerdings mu{fß angemerkt werden,
daß die evancgelischen Kırchen CAHE ıcht semäfßs der Ordnung der jeweiligen 1 anı
deskirche geschlossene he ıcht als nichtig betrachten, WIC das der katholischen

Gertrude Reidick Die Mischehe Stein des Anstoßes zwıschen den Konfessionen, Una S5ancta 16 (1961) 213
Aus den Lebensordnungen der andeskirchen, Sucker, Lell Nitzschke Georg May, Bestim-

IMUNZCN er die Eingehung und Behandlung VO:  =) Mischehen den Ordnungen des deutschen Protestantismus,
Trierer theologische Zeitschrift 73 DD 4A

Aus den Lebensordnungen der Landeskirchen 431—4397
Erık olf Ordnung der Kırche (Frankfurt/M
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irche er F t, s1e 1STt © zustan
f dem einfachenGrund, weiıl nach evangelischer Auffassung dieGültigkeit

Ehe nach der Ansıcht der eisten Theologen überhaupt iıcht VvVon derkirchlichen
Trauung abhängt**.

Der evangelısche Protest das katholische
Mischehenrecht

Und dieser Punkt ı1ST 65 wohl, daß die evangelischen Christen und re Kırchen-
Jeitungen der grundsätzlich gleichen Einstellung ZUr Mischehenfrage
ufs heftigste das Mischehenrechtder katholischen Kirche ProOtestlieren. Dıiıe
Gründe dafür Sin theologischer, ökumenischer und seelsorglicher Art.

Zunächst wiıird erklärt: „Indem sıch die katholische Kıiırche ZUr: Rıchterin ber
Gültigkeit und Ungültigkeit der Ehe aufwirft beugt S$1e die Gottesgabe der Ehe
eine theologische Konstruktion. Auft der Se1ite,so wiırd ZESAZL, behaupte die
katholische Kirche, daß die Ehe durch die Zustimmung der Partner zustande komme
un daß sıch dıiese, wenn s sıch Getaufte handle, ı ıhrer ehelichen Willenserklä-
rung das Sakrament selbst spendeten; auf der andern Seıite mache sS$1ie aber die Gül-
tigkeit solcher Ehen VO  =; der UÜbernahme ihrer Formvorschrift abhängig.

Macht sıch die katholische Kırche wirklich rABDE Rıchterin über Gültigkeıit oder Un-
gültigkeit der FEhe? Das ı1ST insotfern der Fall, als daseigentliche Subjekt der Sakra-
mentenspendung die Kirche 1IST. Dıie konkreten Ausspender, a 1so die Eheleute,
drücken als „Diener“ (ministrIi) ihren, der Kırche, Wıiıllen Aaus. Diese Auffassung
1Stnicht, WIe Hugo Schnell anzunehmen scheint?®®, einNne Lehre, die SOZUSASCNH ad
hoc zurechtgemacht worden 11ST. Sıe 1ST einfach ı dem allgemeın angeNnOMMECNCN
theologischen Aatz mitgegeben, dafß der konkrete Spender des akramentes die
Intention haben muß, das tun, W 4s die Kırche ı der Sakramentenspendung
tun wıl1?7 Karl Rahner erläutert das „Eheschließung als solche cselbst 1st das
Sakrament S1e 1ST 65 darum, weıl dieses eheliche Ja cselbst der Grundvoll-
ZUßC der Kirche 1ST weıl S1IC diesem Ja ıhrer Glieder sıch cselbst als das Mysteriıum
der Einheıit 7zwischen Christus un den Menschen darstellt. Hıer 1ST ann auch

der Fälle gegeben, bei denen ıcht ein Kleriker, sondern jeder Christ
Akt der Kırche als solcher vollzieht, indem das Sakrament ‚spendet‘ c

Nur diesem 1nn i1ST die Kiırche „Rıchterin ber Gültigkeıit der Ungültigkeıit
der Ehe“ 3 Wiıe cschr Sie 1ber be1 diesem „Richten“ selbst das Wesen der Ehe SCc-
bunden 1ST, WI1C S1C iıcht willkürlich darüber befinden kann, ob Ceine Ehe gültig
oder ungültig ı1ST, folgende Überlegung. Ist Ce1INC kanonisch nichtige Ehe, nıch-

Erwın Wilkens, Probleme der kirchlichen Trauung, Ehe un Ehescheidung 4.Ö 204—205
Hugo Schnell Ehenot konfessionell gemischtem Land Luctherische Monatshefte, (1962) 257
Ebd 257
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elnde ech1g wegen jed
Rücksicht nichtig ir glaub ıcht. Zunächst mp davonausgehen

kirchenrechtlich und damıt sakramentalnichtzustandegekommenen Ehe der
eheliche Wille sıch vorhanden BCeWESCH 1ST, daß sıch also ı geäiußerten
Grundentscheidung ZWeEe1Menschen, Mann und Frau, dauernden undAaus-
schliefßlıchen ehelichen Lebensgemeinschaft entschlossen haben Solche Entscheidung
aber stiftet zwiıschen diesen Menschen EiINne endgültige, seinshaft un auch
ethisch bedeutsame Beziehung. Der Kanonist Bertrams macht darauf aufmerk-
SamM, „dafß tatsächlich die Ehe allein durch die Ehe-Willenserklärung der Partner
konstitulert wiırd und da{f diese als solche durch C1iNC menschliche Autorität weder
erganzt noch aufgehoben werden ann.“ Das aber hat die Folge, daß Partner,die
ZUuUr kanonischen orm verpflichtet sind, jedoch NUr VOT dem Standesbeamten die
Ehe-Willenserklärung abgegeben haben, iıcht eintfachhin freı sınd, CINC ecue Ehe

HEeinzugehen © 50 11St auch für die die kanonische orm gebundenen Ehepartner
die standesamtliche Ehe-Willenserklärung iıcht eine ihres Sınnes entleerteForma-
lıtät“ Dasselbe gilt natürlıch auch Von Ehe Christen, die VOon eine

evangelıschen Pfarrer gELrauUTt worden S1INd. Somit 1ı1ST z. B1e „Heilung der Ehe
der Wurzel“ (sanatıo ı radice) iıcht blofß e1iNe rechtliche Fiktion, sondern be-

zieht sich auf ıJENC Dımension, 1 der die Partner schon ehelich verbunden sind.
Dazu bemerkt Bertrams: „Gerade die Möglichkeit der Heilung ı: der Wurzel
iISE C1inNn Erweis, daß die Kırchedie Ehe-Willenserklärung als CEINZISC Wirkursache
der Ehe anerkennt und dafß die Verpflichtung Zur kanonischen orm keine Eın-
wırkung bedeutet auf das (geist1ge) Wesen der Ehe, sondern NUr autf ihre äußere
Struktur und rechtliche Wırksamkeit.“ 29 Man sıch 1er auch daran, daß
das Kırchenrecht zwischen ungültiger Ehe (matrımon1um iınvalıdum) und Konku-
binat unterscheidet (can Mischehen, die ıcht gemäß der kanonischen
orm geschlossen worden sınd S$1in  d keine Konkubinate, sondern LU rechtsungül-
Lige Ehen Von daher müßte die kirchliche Praxıs bezüglıch der Trauung von
schiedenen, die 1Ur kanonisch ıcht gültig verheiratet9 Neu bedacht werden.

Doch icht HU auf der naturrechtlichen Ebene haben die ıllegitim geschlossenen
Ehen echten Wiırklichkeitscharakter, sondern auch aut der relig1ösen. Wenn

diese nämlich ı Glauben geschlossen werden, WITr'!  d INa  3 INUuS-

sen daß 1er ein Aaus zuvorkommender Gnade erwecktes un: gnadevermittelndes
Verlangen votum) nach der sakramentalen Ehe wıirksam geworden 1SEt. Selbstver-
ständlich wırd ıcht das Sakrament empfangen, ohl aber die Sache, die das
Sakrament 1E enauer: DDas Votum bezieht sich direkt auf das eheliche Band
das gnadenhaft geheilt und geheiligt wiırd In der Vermittlung dieser Ebene des
Gesamtvorgangs un dessen, W as begründet wiırd ann dem einzelnen Partner
die „ICS L, die aut die Ehe bezogene Gnade selbst geschenkt. Dıiese aller-

Bertrams, Dıe kirchlich gültige Ehe, Orıjentierung, 26 (1962) 197202
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dings die der SANZCN Heilsordnungeignende inkarnatorische Tendenz i S1  5auf
der ekklesiologisch-sakramentalen Ebenegreifbar werden: Diese Dynamiık gilt
CS, sollte S1C verpflichtendbewufßrt werden, per$onal übernehmen und sakramen-
talı und VOTL der Oftentlichkeit der Kırche verwirklichen. Wenn 1es wıder
besseres Wıssen und Gewissen iıcht geschähe, würde die Gnade, die dasUaSı-
sakramentäle Verlangen vermittelt, abgelehnt werden und der Mensch machte sıch

schwerer Weise VOrTr (Sott schuldig.
Im Rahmen dieses theologischen Protestes das katholische Mischehenrecht

wırd noch e1in Einwand vorgebracht: 95  1€ Verrechtlichung der Mischehe
degradıert die Seelsorge ZUr Handlangerın des Kırchenrechts und aßt S1C re Auf-
gabe vertehlen weiıl dieses echt zNE| VO  w der Kırche gESETIZLTES Recht ® -

nehmendem Maße darın außert sıch das wachsende Schwergewicht der Ekklesio-
logıe mMLLt dem vöttlichen Recht iıdentihiziert (wird) Wo INan 1ber das kırch-
lıche echt ahe das yöttlıche echt heranrückt und N ıhm praktisch gleich-
'g beansprucht die Kırche Gehorsam, der Ur Gott zukommt. Die Ob5-
dienz Cdie Kirche und ıhr echt wırd gleichsam heilsnotwendig.“ Es wırd
demnach 1er icht bestritten, daß 6S ein Kirchenrecht ı allgemeinen un C1inN Ehe-
recht besonderen geben 6S wiırd NUuUr behauptet das katholische Eherecht
verrechtliche das Eingehen Ehe cschr un „verfehle seelsorgerlich-
dienende Aufgabe.

Nun wırd InNan zunächst als Selbstverständlichkeit zugeben, daß das Recht ı
derKirche«GE dienende Aufgabe hat Es hat der Ordnung der Kirche alsolk Gottes-,

dienen. Es verteidigt darın auch das Unverfügbare den verschiedenen, dem
einzelnen vorgegebenen Instıtutionen, hiıer der Ehe iıhrer natürlichen un sakra-
mentalen Gestalt. Unter beiden Rücksichten o1ibt es Aaus dem Wesen der Sache selbst
heraus C1iNE rechtliche Dıimension. Auch für die innerweltliche Eheschliefßung 1St
ECEiINe bestimmte orm als Bedingung der Gültigkeit durch (Gesetz zwingend VOT-

geschrieben?®!, Somit kann es keine Seelsorge geben, die grundsätzlich das echt-
iıche der Ehe ıcht respektiert. In 7Zwei-Reiche-Theologie?? allerdings ı1ST

für den Christen, den Bürger der andern und endgültigen Welt,; alles Rechtliche
verdächtig Hıer lıegt natürlıch auch für den evangelischen Christen dıe Schwier1g-
eıit theologischen Begründung des Kirchenrechts das katholische Misch-
ehenrecht seiner konkreten Gestalt der Seelsorge dient werden WILE Spater och
ausführlich untersuchen haben

Der zweıite Vorwurt der dem katholischen Mischehenrecht gemacht WIr  d be-
zıieht sıch autf 1e ökumenische Situation der Kirchen un Christen H1NISCTET Zeıt.
Die Mischehe, die der ökumenischen Bewegung dienen könnte, wiıird der

30 ugo Schnell 258
Gesetz Nr des Kontrollrats
Vgl Otto Dibelius, Obrigkeit Stuttgart Berlin 1963 116 Der Christ 1ST gegenüber allen Gesetzen ‚exempt‘

ıcht weiıl Cr esondere Rechte für sıch beanspruchen könnte, ondern weıl dieser iırdischen Welt als C111 Fremd-
lıng ebr un Von eigentlichen, CWISCH HeLmat her Status at, den ıcht verleugnen ann
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schehe

Auswirkung des kanonischen Rechts ZUu Kampfobjekt‘ und nährt die Entfrem-
dung 7zwischenden Konftessionen Mischehenproblem ı1ST ZU Rauhreif auf
den ökumenischen Frühling geworden. — Mischehenrecht un Mischehenpraxis
diskrimınıeren die evangeliısche Kiırche un ıhre Glieder. Allein die Tatsache, daß
das kanonische echt die Glaubensüberzeugung des anderen gCNmNS achtet;, daß es

der evangelıschen Kırche das Kırchesein abspricht, da{ es diskriminiert und bele1-
digt macht ökumenischen Zeitalter fragwürdig © 3i Das sind traglos art
anklagende Worte. Ist 6S wirklich S daß das katholische Eherecht die evangeli-
sche Kirche und ıhre Glieder diskriminiert, ihre Glaubensüberzeugung geringachtet
und der evangelischen Kırche den Status der Kırche abspricht?

Dıie ntwort überlassen WIrLr evangelischen Theologen, Vısser
Hooft, der ber die Beziehung der Kırchen, 1€e 1 „Okumenischen Rat der Kır-

chen“ zusammengeschlossen sınd, schreıbt: „Solange 1ı wichtigen Punkten VO  —$

Glauben und Kirchenverfassune tiefgehende Unterschiede bestehen, haben WITL die
Einheıt Von der das spricht och ıcht erreıicht. Dennoch 1ST die schon

K A A RN
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vorhandene Einheit e1n Geschenk VO  3 dem dankbar Zeugnı1s abgelegt werden muß
und das iıcht ungeNutzZt bleiben darf Diese Dialektik wird klar Zu Ausdruck
gebracht der Erklärung, die VOoO Zentralauschuß Toronto 1950 ANgCHOMM
wurde un 65 eiNerSe1Lts heißt da{ß Aaus der Mitgliedschaft des Okumenischen
Rates iıcht folgt da{fß jede Kirche die anderen Mitgliedskirchen als Kirchen
wahren und vollen 1nnn des Wortes ansehen muß andererseıts gESAagT wiırd daß
die Kirchen einander anerkennen als Kirchen, die dem Herrn dienen —e Dem
haben W 1T a2um hinzuzufügen. Der Vorwurt mangelnden ökumenischen
Geıistes, er 1 Hınblick aut iıhr Mischehenrecht der katholischen Kırche bıs ZUuUr

Stunde gemacht wird, übersieht die ökumenische Problematik überhaupt un Ver-

sucht S1IC uUunserer rage emotional „überspielen“%* Es g1bt CinNn verschiedenes
Kirchenverständnis iıcht NUur zwiıschen der katholischen Kırche und den ırchen
der Reformation, sondern auch iınnerhal der Kırchen der Okumene Wenn also
aus der Mitgliedschaft zZzu Okumenischen Rat cht folgt, „dafß jede Kırche dıe
anderen als Kırchen wahren und voHen 1nnn ansehen MUu un: 1es keine
unsachliche Diskriminierung der anderen bedeutet annn gilt das auch VO Ver-
ständnıs und dem entsprechenden Verhältnis der katholischen Kırche den EV

gelischen. Auch das andere Von Vısser Hooft Moment der Diıalektik
des Kırchenverständnisses können WITL annehmen. Josef Ratzınger hat das 1er Ge-
meliınte formuliert: „Da es nach katholischer Lehre eın Christsein ohne Kirche
oibt bedeutet die Anerkennung jeder rechtgespendeten Taufte zugleich auch die
Anerkennung der Tatsache, daß ırgendeiner orm Kirche anwesend 1ST An-
ers formuliert Das Axıom, daß esS außerhalb der Kirche eın Heıl g1bt, annn

Hugo Schnell 262
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en 1 Heı sSt C1 uch Kı
bestreitetkein Katholik, daßauder evangelische Christ ı Heilsgnad

F stieren kann; lebt dieser 1 noch geNauUCr bestimmenden 1nnn auch
der Kirche Wer diese 1iNNere Dialektik des Kirchenbegriffs negıert, 1Fl theolo-

gisch; müfßte überdies diıe Legitimität der Unterscheidung VonOrthodoxıe,
Schisma un: Äresie leugnen. Im übrigen hat diese Unterscheidung schr praktische
und leidvolle Konsequenzen. Es o1ibt bekanntlich nıcht einfachhin eine Abend-
mahlsgemeinschaft iınnerhalb der COkumene. Es zibt S16 auch icht den
Partnern rein evangelischen Ehe, annn nämlich iıcht wenn diese verschiede-
NCn Bekenntnisses sind und diese iıcht Abendmahlsgemeinschaft miıteinander
stehen. Es annn kkeine ede davon SC1IN, da das Mischehenrecht, das katho-
lische WI1e das evangelısche, sıch die jeweils andere Kıirche ı unbilliger Weıse
diskriminiere und dıe Glaubensüberzeugung des Christen des anderen Bekenntnisses

dem Sınn geringachte, als sein subjektiver Gewissensstand ıcht Zanz un: ar
geachtet würde.

Mıiıschehe und Hırtensorge der Kırche

Der drıtte Finwand das katholische Mischehenrecht 1STt uUurz un bündig
S! formuliert worden: „Das Mischehenrecht Aßt die Seelsorge re Aufgabe VeOCI-

tehlen.“ Wır haben diesen Vorwurtf nehmen un sorgfältig prüfen.
Der bedeutende Kirchenrechtler Ulrich Stutz hat einmal folgende Bemerkung ber
N katholische Kıiırchenrecht gemacht: „Das katholische echt verschmäht Bıegun-

S gCn und Brechungen die Anpassung die gegebenen Verhältnisse keines-
WCBS, aber Nur für den Einzelfall und durch Dispensatıon, Privileg der Indult.
Sonst Liebt es ie Strenge, die Eeiserne Folgerichtigkeit des Systems: * Das mag

S tımmen oder auch iıcht. Auft jeden Fall sind WIFr der Meinung, da{fß „CISCINEC Folge-
richtigkeit des Systems“ ZWar für das Kirchenrecht Wert bedeutet, ber kel-
NCSWCBS dessen höchster 11SE. Das echt der Kıiırche at ı Dıienst iıhrer Hırtensorge

stehen, 3 1ST VO  ]} seinem Wesen her ein Moment dieser Sorge.
X Nun ann 2Um 7zweıitfelhaft SCHIMN, dafß dasgeltende Recht NUur ungenügend der

aktuellen Problematik der Mischehe gewachsen 11St Wır leben icht mehr 1ı
relig1ös homogenen Gesellschaft sondern mehr un mehr säkularısıerten
Welt Die Strukturen der Gesellschaft SIN NUur ungenügend stabil s1i1e SIN vielmehr
außerst labıl Das gilt auch VOon iıhren Wertvorstellungen, F BA ihrer.AuffassungVO  3

der Ehe Die Menschen leben ıcht mehr ı „geschlossenen“ Räumen, sondern Sin
mobilisıert, SOZUSASCNH durcheinander gewirbelt. Und StE1IgLT der Prozentsatz uch
derMischehen dauernd und wiıird weıterhin ansteigen. Wır verstehen die
Forderung, die arıng bezug auf die Mischehenfrage gemacht hat AIn

Hugo Schnell 257.
Zıtlert nach Georg May, Die kanonistische Formpflicht eım Abschluß vonMischehen (Paderborn 33
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ell al der } gen
das Unverä derliche15St es ©} unabdiıng Aare Mora theologie,

Veränderliche ı bish gen kirchenrechtlichen und pastoralen Entwurf sorgfältig
Auseinanderzuscheiden, dann 1ı Achthaben auf die Wesensnormenunden
ge enwartıgeh Kairos Entwurt vorzubereıten, dessen Krıiterien die

« 38Kontinultät und der Mut ZuUur Aktualität sein mMussen

In diesemAr WIr: C112} schweres Problem angesprochen, das gerade heute das
theologische Denken beschäftigt und die kırchliche Praxıs VOTL bestimmte Forderun-
gCn stellt, das Problem der Geschichtlichkeit der Kiırche Es o1bt 1 ıhrer Gestal
n  1 ıhrem Leben das Wesenhafte, Unveränderliche, Überzeitliche und mensch-
lıch Unverfügbare. Dıieses Wesenhafte TrıCL, es selber bleibend, jeweıls NEeCUu un:
jeweils anders geschichtlich ı Erscheinung. Dem Moment des Geschichtlich-Wan
delbaren entspricht Wahrung des Wesentlichen CIM jeweils bestimmtes, auf
Ort un Stunde bezogenes Ethos und ein bestimmtes echt. Miıt anderen
Worten: Um jeweils angemet€SSCHCH sittlichen und rechtlichen Ordnung-
kommen, genugt es iıcht 11UTr auf das Wesen D Institution schauen,
muUussSenN auch die konkreten, ı sıch wandelbaren Umstände berücksichtigt werden  39
Somıit annn heute richtig, weıl SiıtuatıoNSaNgEMESSCH SC1IN, W 4S mMOrgen 1

gewandelten Situation falsch W are., Natürlich gibt. es diesem Feldde
historisch Aufgegebenen auch das Fehlurteil, das Versäumnıs, das unangemMeSSCH
Beharrende un Reaktionäre W1E das ebenso unangemeS$SSCH Progressistische und
ÜUtopische. Das xibt 65 auch ı der Kirche, un ZW ar be]1 ıhren Amtsträgern W1e

eım Kirchenvolk. Immer. mußs mMan (jeiste die Forderung der Stunde Z Ver

nehmen S1: bemühen un MUU$g, auf Widerspruch Von ben und von

faßt, AaNs eue Werk gehen.
Wasalso 11S5t katholischen Eherecht unveränderlich? Natürlich NUr, w ı4S gött-

lıchen Rechtes iiSE: Von daher gilt: Jede gültige Ehe unter Z We1 Getauften 11STt ein

Sakrament. Dieses wırd ı der Vermittlung des geäiußerten Ehewillens der Braut-
leute gespendet. Wesentliche Wirkung des geäußerten Ehewillens 1ST, gemäß
dem Schöpferwillen Gottes, das lebenslängliche und ausschließliche Eheband, Aaus

dem sıch die eheliche Gemeinschaft MI1 ihren spezifischen Pflichten un: Rechten
erg1ibt. Alles andere i1STt Ordnung und Anordnung des siıch wandelbaren heuti-
gCn Eherechts der Kirche Eıne AÄnderung dieses Rechts steht natürlıch icht _CIN>

achhin ı iıhrem Belieben, sondern hat S1' abgesehen VO  3 erı bestehenden
Notwendigkeit vernünftigen Bindung die Rechtstradition, das heute
pastoral Notwendige un: Angemessene

Auch heute noch 1STt gemäß dem geENANNTLEN Prinzıp IN Warnung VOr dem
Eingehen Mischehe Un das könnte und sollte ebenfalls ı der kirch-
lichen Ehegesetzgebung ausgesprochen werden. Miıt anderen Worten: Die Bekennt-
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nisverschiedenheit christlicher Ehewilliger collte auch weiterhin ein (aufschiebendes)
Ehehindernis sSe1InNn. Wenn gewichtige Gründe für ıeiNeE Dıspens vorhanden WarcNnh,
könnte WJ1C bisher dispensiert werden. Vielleicht aber WAare es j1er sinnvoller, die
Dispensgründe ıcht eintachhin vorhineıin jJuriıdisch fixieren, sondern
gewıssenhaften Seelsorgegespräch E MILT qualifizierten (vom Bischof be-
stellten) Priester nach Abwägen aller Gründe und Gegengründe testzustellen.
Selbstverständlich müfßten auch solchen Priestern Direktiven gegeben werden:

würde die Praxıs uneinheitliıch Be1l diesem Gespräch müfßte VOT allem auch
die rage der Kıindererziehung geklärt werden. Eıne solche den Rechts-
modalıtäten ENIZOgCENE Praxıs dürfte pastoral uUNSeCTET Sıtuation mehr entsprechen.

Weiıterhin Die rechtlich verschiedene Behandlung der konfessionsverschiedenen
Partner ach Caı 1061 und CAaln. 1062 müßte tormuliert werden, daß
bedingt die Würde un: die Freiheit der Gewissensentscheidung des jeweıls ande-
ren Partners gewahrt würde. Die alte Regelung dürtfte objektivistischen
Denken entsprechen, nach dem NUr die Wahrheit C1MN echt hat SC1IN, und be-
rücksichtigt 1LLUr ungenügend dıe subjektive Gewissensgebundenheit des konfessions-
verschıedenen Partners.

Endlich Von regional verschieden geordneten Eherecht her mMan denke
NUuUr die besonderen Schwierigkeiten zwischen den und nıcht-unierten
Ostkirchen, W AS die Ehegesetzgebung angeht*® — müßte 6S möglıch werden, daß der
Abschluß nichtkanonisch geschlossener Ehen ZWAar unerlaubt bleibt, die Ehe aber
gültig ı1SE. Eıne Ühnlıche Regelung WIC SIC 1906 ı der Konstitution „Proviıda“ SA
funden wurde, dürfte $ür bestimmte Regionen der Kırche heute vielleicht pastoral
angemessen sCc1in. Dem steht allerdings e  Nn, daß WITLr wachsend der
Welt leben und ıhr die Binnenwanderung mehr ZUN1IMMLET. uch die Be-
mühungen C1i1NC Vereinheitlichung des zivilen internationalen Eherechts CIM D-
Gehlt C177 kanonisch einheitliches Recht

Nach dem Glaubensverständnis der orthodoxen Kırche WIr: das Ehesakrament durch den Segen des Priesters
gespendet; S5S1C hat infolgedessen eın Verständnis dafür, dafß C1NC VOTLT dem orthodoxen Ptarrer geschlossene Mischehe
ungültig SCIMN ol

In Griechenland verlangt 516 SeITt CIN1ISCH Jahren Fall der Mischehe VO:! orthodoxen Teil C111 Versprechen, die
Kınder orthodoxen Glauben A erziehen. arauthin erließ das Heilige Offizium für Griechenland die Verfügung,
daß C1INe schrıftliche Versicherung des katholischen Partners, alles t{un Zu wollen, die katholische Kindererziehung

garantıerech, BEeENUSCH solle Vom orthodoxen Partner werden also keine Kautelen verlangt Das Heılige Offizium
hat weiterhin bereits Jahre 948 tür Griechenland die Erlaubnis gegeben, da{fß konfessionell gemischte Paare für
dıe TIrauung auch Z.U orthodoxen Ptarrer gehen, weil die Ehe zıvilrechrtlich ungültıg IiST Das betreffende
Dekret wurde Nn1€e veröftentlicht, indet sıch aber bei den bischöflichen Kurıen Griechenland WIC mehrere Bischöte
ausdrücklıch versicherten Dıe Trauung VOT dem katholischen Pfarrer bleibt natürlıch Zzur Gültigkeit der Ehe notwendig
Es ISI aber klar, daß rthodoxe und Kartholiken diese prekäre Sıtuation jeweiıls anders theologisch un kirchenrecht-
lich beurteıiılen Für die katholischen Griechen des orıentalıschen Rıtus wirken sıch Mischehen tatsächlich gunsti1g A2US$S

Diıie Kinder werden katholisch und sehr oft auch der orthodoxe Ehepartner. Die lateiniıschen Katholiken dagegen VOIL-

lieren durch die Mischehen.
Im Nahen (asiatischen un afrıkanischen) Osten IST durch das 1949 raft BELTELENE Cu«c Recht die VOT dem

orthodoxen Ptarrer geschlossene Mıschehe ungültıg geworden, während SIC vorher NUuUr unerlaubt Wal. Vor allem die
katholischen Melkiten seritzen sich für eiNeEe Abänderung ein Die Praxıs 1ST peEgSEeENWATLLIE folgende Praktisch bestimmt
der Mann, welcher Kırche die Trauung erfolgt Ist orthodox, geschieht die Trauung VOT dem orthodoxen Ptar-
rer Der katholische Partner geht nachher ZU! Bischof un äfßt die Ehe „l der Wurzel“ Man empfindet diese
Praxıs M1 echt als objektiv unmoralisch (Mitteilung VO' Wıilhelm de Vrıes, Kom, Ont Ist Orientale.)
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Weiterhin würden W1r dringend empfehlen, da{(ß VOT der definitiven Formulie-
\ E rung des kanoniıischen Eherechts die Experten aller christlichen Bekenntnisse, —

mal auch des Okumenischen Rats der Kirchen un der Missionskirchen, an-

der sprechen Hıer muüflten die glaubensmäßigen Gemeijnsamkeıten un: Unter-
schiede Samt deren Konsequenzen der Eheauffassung der Christen geklärt WEI-

den sr WENN diesen dogmatischen Fragen Klarheit besteht könnte grundsätz-
lıch die katholische Kıirche das Mischehenproblem für diese Zeıt ANSCM

Weıse lösen versuchen. Die Evangelischen Kırchen auch Deutschland
mMUSSCH sıch iragen lassen, ob SIC folgenden Siatzen VO  e Ernst Kınder ustimmen

SO 1ST der Tatbestand ı Neuen Testament eindeutig: dieses rechnet hri-
sten ohl als aufßerste and- und Grenzmöglichkeit MI der Trennung der Ehe-
yatteh, jedoch das Eingehen NneEUCN FEhe MI1 riıtten häalt esS bei Christen
für unmöglıch Darum sollten Christen sıch 93065 Ernst fragen, ob S1C ıcht
Rechtfertigungsglauben die Regel des Neuen Testamentes Wiederversöhnung -
oder 1aber tortan ehelos bleiben, gebunden S1Nd. c 41 Man vergleiche diesen 'Text MI1

dem schon Zzitierten VO  3 Präses Joachım Beckmann.
Dıie Hırtensorge der Kirche WITr': sıch nıcht NUr und nıcht ı erster Linı:eaut der

Ebene des Rechts zußern, sondern VOT allem und direkt aut der seelsorgerlichen.
Vielfältig sind 1j1er die pastoralen Mittel vielfältig die Möglichkeiten, sıch
Menschen SOTSCH, die entweder VOTr dem Eingehen Mischehe stehen der

solchen leben, solchen, die sakramental nıcht gültig geschlos-
sen worden 1ST Immer aber 1ST akt Achtung VOL dem (Gewı1issen des andern, Dis-
kretion und Weckung des Glaubensgeistes notwendig Man wiırd auch bedenken
UuSSCH, daß der Nichtkatholik ZUMEeIST NUr objektiv un material der Häaresıe,
bzw Schisma ebt aber subjektiv seinNer onadegewirkten Glaubensentschei-
dung, dıe den CsoOtt un!: Vater Herrn Eesus Christus
nıcht NUr persönlich individuell Heilssituation steht sondern SEMEINSAM
MItTt allen Christgläubigen un: ausgezeichneter VWeıse MT SC1INCIN Ehepartner
auch Heıligen Geiste verbunden 1ST Diese letzte relıg1öse Gemeinsamkeit Mag
ann der Übernahme der andrängenden Tendenz des Glaubens Zur Verleib-
lıchung ı der Una Sancta diese mıtaufbauen helfen. Das aber WAAaTe die rechte
Weıse, Sökumenisch‘ denken und leben Doch auch ı diesem tröstlichen Horı1-
ZONT bleibt die Mischehe nach WIC VOT C111 schmerzliches Problem: S1IC 1ST eine 'Tat-
sächlichkeit die sıch nıcht sC1iMN sollte S1e mü{fßte VO  e} allen Christen als Not
empfunden werden, C1116 Not dıe sıch NUr ann wenden wird Wenn Aaus der
Gnade Gottes un gläubigen Gehorsam der Chrıisten die „C1INC, heıilıge, katho-
lische und apostolische Kirche“ JENC Gestalt ZEeEWINNTL die dem Herrn un seinem

n DA Stiftungswillen gemäiß 1ST.

41 Ernst Kınder, Dıie Ehe, Sucker, Lell Nitzschke a2.0O 34
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